
Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen die Italienische Republik, eingereicht am 3. Februar

2005

(Rechtssache C-44/05)

(2005/C 82/31)

(Verfahrenssprache: Italienisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 3.
Februar 2005 eine Klage gegen die Italienische Republik beim
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Bevollmächtigte der Klägerin sind E. Traversa und M. Huttunen.

Die Klägerin beantragt,

1. festzustellen, dass die Italienische Republik dadurch gegen
ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie 2002/30/EG (1) des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. März 2002
über Regeln und Verfahren für lärmbedingte Betriebsbe-
schränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft verstoßen
hat, dass sie nicht die erforderlichen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften erlassen hat, um dieser Richtlinie nachzu-
kommen, oder diese Vorschriften jedenfalls der Kommission
nicht mitgeteilt hat;

2. der Italienischen Republik die Kosten des Verfahrens aufzu-
erlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist zur Umsetzung dieser Richtlinie sei am 28. September
2003 abgelaufen.

(1) ABl. L 85 vom 28.3.2002, S. 40.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen das Königreich Spanien, eingereicht am 7. Februar

2005

(Rechtssache C-47/05)

(2005/C 82/32)

(Verfahrenssprache: Spanisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 7.
Februar 2005 eine Klage gegen das Königreich Spanien beim
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Bevollmächtigte der Klägerin sind Rechtsberater Richard Lyal
und Luis Escobar Guerrero, Juristischer Dienst, Zustellungsan-
schrift in Luxemburg.

Die Klägerin beantragt,

1. festzustellen, dass das Königreich Spanien gegen seine
Verpflichtungen aus den Artikeln 39, 43, 49 und 56 EG
sowie den Artikeln 28, 31, 36 und 40 des EWR-Abkom-
mens verstoßen hat, indem es ein Lebens- und Rentenversi-
cherungssystem eingeführt und beibehalten hat, bei dem die
Steuerabzugsfähigkeit (Artikel 48 des Gesetzes 40/1998)
nur für Beiträge gilt, die im Rahmen von Verträgen mit in
Spanien niedergelassenen Versicherungsträgern geleistet
wurden, und nicht für solche, die im Rahmen von Verträgen
mit in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Versiche-
rungsträgern geleistet wurden;

2. dem Königreich Spanien die Kosten des Verfahrens aufzuer-
legen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die unterschiedliche steuerliche Behandlung, je nachdem, ob
die Rentenverträge mit in Spanien niedergelassenen Versiche-
rungsträgern oder mit Versicherungsträgern geschlossen
worden seien, die in anderen Mitgliedstaaten ihren Sitz hätten,
beschränke die vom EG-Vertrag gewährleisteten Grundfrei-
heiten (Artikel 39, 43, 49 und 56 EG sowie Artikel 28, 31, 36
und 40 des EWR-Abkommens).

Das Niederlassungserfordernis, das die spanischen Steuervor-
schriften für die Rentenkassen vorschrieben, stelle nicht nur
eine Diskriminierung im nationalen Recht dar, die das Recht
von Versicherungsträgern mit Sitz in der Europäischen Union
und im Europäischen Wirtschaftsraum beschränke, ihre Dienst-
leistungen unbehindert in Spanien ansässigen Personen anzu-
bieten, sondern auch ein offensichtliches Hindernis für die
Arbeitnehmerfreizügigkeit sowie die Kapitalverkehrs- und die
Niederlassungsfreiheit.

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt aufgrund des
Beschlusses des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 28.
Januar 2005 in Sachen Adam Opel AG gegen Autec AG,
Nebenintervenient auf Seiten der beklagten Partei: Deut-

scher Verband der Spielwaren-Industrie e.V.

(Rechtssache C-48/05)

(2005/C 82/33)

(Verfahrenssprache: Deutsch)

Das Landgericht Nürnberg-Fürth ersucht den Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften durch Beschluss vom 28. Januar
2005 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am 8.
Februar 2005 in Sachen Adam Opel AG gegen Autec AG,
Nebenintervenient auf Seiten der beklagten Partei: Deutscher
Verband der Spielwaren-Industrie e.V., um Vorabentscheidung
über folgende Fragen zur Auslegung von Art. 5 Abs. 1a, Art. 6
Abs. 1b der 1. Richtlinie des Rates Nr. 89/104/EWG (1) vom
21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedsstaaten über die Marken:
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1. Stellt die Benutzung einer auch für „Spielzeug“ geschützten
Marke eine Benutzung als Marke i.S.v. Art. 5 Abs. la der
Markenrechtsrichtlinie dar, wenn der Hersteller eines Spiel-
modellautos ein real existierendes Vorbildfahrzeug in
verkleinertem Maßstab einschließlich der auf dem Vorbild
angebrachten Marke des Markeninhabers nachbildet und in
Verkehr bringt?

2. Falls die Frage in Ziffer 1. bejaht wird:

Ist die in Ziffer 1. beschriebene Art der Benutzung der
Marke eine Angabe über die Art oder Beschaffenheit des
Modellfahrzeuges i.S.v. Art. 6 Abs. la Markenrechtsricht-
linie?

3. Falls die Frage in Ziffer 2. bejaht wird:

Welche Kriterien sind in Fällen dieser Art maßgebend, um
beurteilen zu können, wann die Benutzung der Marke den
anständigen Gepflogenheiten in Handel oder Gewerbe
entspricht?

4. Ist dies insbesondere der Fall, wenn der Hersteller des
Modellfahrzeuges auf der Verpackung und auf einem zur
Benutzung des Modells erforderlichen Zubehörteil ein für
den Verkehr als Eigenmarke erkennbares Zeichen sowie
seine Unternehmensbezeichnung unter Nennung seines
Firmensitzes anbringt?

(1) ABl. 1989, L 40, S. 1.

Rechtsmittel der Ferriere Nord SpA gegen das Urteil des
Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften
(Vierte erweiterte Kammer) vom 18. November 2004 in
der Rechtssache T-176/01, Ferriere Nord SpA, unterstützt
durch die Italienische Republik, gegen Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, eingelegt am 7. Februar

2005 (Fax: 2. Februar 2005)

(Rechtssache C-49/05 P)

(2005/C 82/34)

(Verfahrenssprache: Italienisch)

Die Ferriere Nord SpA hat am 7. Februar 2005 ein Rechtsmittel
gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen
Gemeinschaften (Vierte erweiterte Kammer) vom 18. November
2004 in der Rechtssache T-176/01, Ferriere Nord SpA, unter-
stützt durch die Italienische Republik, gegen die Kommission
der Europäischen Gemeinschaften, beim Gerichtshof der Euro-
päischen Gemeinschaften eingelegt. Prozessbevollmächtigte der
Rechtsmittelführerin sind W. Viscardini und G. Donà, avvocati.

Die Rechtsmittelführerin beantragt,

— das Urteil des Gerichts vom 18. November 2004 aufzu-
heben;

— die Entscheidung 2001/829/EG, EGKS der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften vom 28. März 2001 (1), mit
der die Beihilfe der autonomen Region Friaul-Julisch
Venetien zugunsten der Ferriere Nord SpA für Umwelt-
schutzinvestitionen in eine neue Produktionsanlage für elek-
trisch geschweißtes Baustahlgewebe für mit dem Gemein-
samen Markt unvereinbar erklärt wurde, – gegebenenfalls
nach Feststellung gemäß Artikel 241 EG, dass die Randziffer
82 des „Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umwelt-
schutzbeihilfen“ von 2001 unanwendbar ist – für nichtig zu
erklären;

— die Kommission der Europäischen Gemeinschaften nach
den Artikeln 235 EG und 288 Absatz 2 EG zum Ersatz des
Schadens zu verurteilen, der der Ferriere Nord SpA
aufgrund der Rechtswidrigkeit der genannten Entscheidung
und der Verzögerung entstanden ist, mit der die rechts-
widrig verweigerte Beihilfe der Ferriere Nord tatsächlich
ausgezahlt wird, und zwar in Form von Zinsen und Inflati-
onsausgleich;

— die Kommission zu verurteilen, der Rechtsmittelführerin die
Auslagen und Honorare im erstinstanzlichen und im vorlie-
genden Verfahren zu erstatten.

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente

Das Gericht erster Instanz habe

— für die Anmeldung der streitigen Beihilfe eine falsche
Rechtsgrundlage angenommen und deshalb die Eröffnung
des förmlichen Prüfverfahrens am 3. Juni 1999 nicht für
rechtswidrig gehalten;

— zu Unrecht angenommen, dass die Verfahrensfristen für die
Eröffnung und den Abschluss des förmlichen Prüfverfahrens
beachtet worden seien;

— zu Unrecht verneint, dass den „Beteiligten“ zuerkannte
Rechte dadurch verletzt worden seien, dass sie nicht in der
Lage gewesen seien, sich zum Gemeinschaftsrahmen für
staatliche Umweltschutzbeihilfen von 2001 zu äußern (der
in der Zwischenzeit in Kraft getreten sei und auf den die
Kommission ihre Maßnahme zum Abschluss des förmlichen
Prüfverfahrens gestützt habe, während die gesamte Untersu-
chung auf der Grundlage des „Gemeinschaftsrahmens für
staatliche Umweltschutzbeihilfen“ von 1994 (2) geführt
worden sei);

— zu Unrecht verneint, dass die Kommission gegen das
berechtigte Vertrauen von Ferriere Nord in das Verfahren
verstoßen habe, indem sie ihre Entscheidung auf bestimmte
Dokumente gestützt habe, die Ferriere nur deshalb nicht
vorgelegt habe, weil die Kommission nie darum gebeten
habe;
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